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gefährliche Geburt, einen Seeſturm, der einen Schiffbruch befürchten
läßt U. gl

Ueber die todesgefährliche Krankheit wollen bir In einem
ſpäteren Artikel ausführlich handeln mit der Ueberſchrift: „da  — jejuniumghaturalé bei Kranken.“

.el10¹⁰0 ſe Bindererziehung in Bayern.
On Eduard Stingl, Präſe⸗

8 Iun Straubing.

Ueber dieſen Gegenſtand trifft die II eil bay. rk.
mehrfache Beſtimmungen. 60 Streitigkeiten iber die Auffaſſung
dieſer Verfaſſungsbeſtimmungen hatte bisher un letzter Inſtanz das
Cultusminiſterium 3u entſcheiden. Und da C an derartigen Streitig⸗
eiten ni mangelte, erfloſſen eine Menge Miniſterial-Entſchlieſ⸗
ſungen über die religiöſe Kindererziehung, die ſich Anfangs oft
widerſprachen, nach und nach aber gleichförmiger wurden, ſo daß
ſich im Laufe von 50 Jahren eine conſtante Praxis aushildete.
Durch das Geſetz ug 1878 Art Ziff aber wurde als

Inſtanz Iu fraglichen Streitigkeiten der Verwaltungsgerichtshof
aufgeſtellt. Dieſer aber interpretirte die einſchlägigen Verfaſſungs—⸗
beſtimmungen vielfach ſo abweichend von der bisherigen Praxis, daß
Iu mehrfacher Beziehung U  ber die religiöſe Kindererziehung ein neutes
Recht entſteht. Ie berechtiget denn auch die Zuſammenſtellung der
jetzigen Beſtimmungen und Entſcheidungen U  4  ber die religiöſe Kinder—
erziehung.

1. Begriffs⸗Beſtimmungen.
„Die religiöſe Erziehung eines Kindes Hildet einen

Beſtandtheil der Erziehung desſelben überhaupt und iſt hierunter der
Inbegriff jener Thätigkeit 3u verſtehen, welche Qu ient, den Kindern
die Glaubensſätze ihrer Confeſſion In der Familie, I der Schule
und M der Kirche eizubringen und begreiflich zu machen, ſowie ſie
zur Uebung jener Religionspflichten anzuleiten, welche die Confeſſion
vorſchreibt.“ (Entſcheidg. 5 Nov „Zum
Inbegriff der katholiſchen Erziehung eines eindes und daher auch
3Uum Kreiſe der bezüglichen elterlichen Obliegenheiten gehört die An  W
theilnahme des Kindes katholiſchen Religionsunterricht Mu Ule
und Kirche, ebenſo aber auch deſſen Anleitung zur praktiſchen Uebung
der Religion durch den Beſuch der gemeinſamen öffentlichen Gottes⸗—
dienſte und durch den Gebrauch der Sacramente. Hinſichtlich der
Anleitung eines Kindes zur praktiſchen Uebung der Religion kommt
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nach allgemeinem katholiſchen Kirchengebote der regelmäßige Beſuch
des pfarrlichen Gottesdienſtes An Sonn⸗ und Feſttagen, ſodann der

ang der Sacramente der Beichte ud Communion In Betracht.Außerdem beſteht. gemäß Diöceſananordnung die von der Ul⸗aufſichtsſtelle nicht beanſtandete Uebung, daß die ſchulpflichtigen Kinder
entſprechenden Alters außer Oſtern noch weitere Male währen
des Schuljahres zum mypfange der genannten Sacramente verhaltenwerden müſſen.“ (Entſcheidg. 11 Jän 1884.) ½)

„Das Recht, die Erziehung eines Kindes Aus einer gemiſchten
Ehe In einer beſtimmten Confeſſion 3u beanſpruchen, ſchließt das
Recht Mn ſich, 3u verlangen, daß dieſes Kind nicht In einer Erziehungs—und Pflegeanſtalt einer anderen Confeſſion untergebracht wird, venn
auch für einen geſonderten confeſſionellen Religionsunterricht des
Kindes orge getragen wäre, na  em die religiöſe Erziehung eines
Kindes ſich N auf jene Mn der Ule beſchränkt, ſondern ſich
auch auf die äusliche Erziehung erſtreckt.“ (Entſcheidg

AV  NX  uli 881.)
25 religiöſe Uebungen überhaupt 3u den Pflichten eines

Kirchenmitgliedes gehören, das „Unterliegt als innere Kirchenange—
legenheit MN Gemäßheit de 38 der Vf  2  Beil der regelnden
Anordnung der Kirchenobrigkeit Inter der oberſten Staatsaufſicht
und insbeſondere hinſichtlich der Schuljugend den Im Benehmen der
ſtaatlichen Schulaufſichtsſtellen mit den einſchlägigen kirchlichen Be⸗—
hörden erlaſſenen beſonderen Vorſchriften.“ (Entſcheidg

23 Fan 1880
Ueber den Begriff „Kind“ äußert ſich die Entſcheidg.

Nov 1880: 9 „Die Dauer der Anwendbarkeit der
Beſtimmungen des Cap der II 23  2  —  El U  ber die religiöſe
Kindererziehung) hat ſich naturgemäß auf die Dauer der religiöſen
Erziehung der Kinder elbſt erſtrecken. Ueber letzteren Punkt
findet ſich keine verfaſſungsmäßige Beſtimmung. Es muß daher auf
die allgemeinen rundſätze hierüber zurückgegriffen werden. Die
eligiöſe Erziehung eines Kindes ird keinesfalls vor dem Ablaufe
jenes Zeitraumes als eendigt anzuſehen ſein, während deſſen nach
den beſtehenden ſtaatlichen Vorſchriften die bezeichnete Thätigkeit
gegenüber dem Kinde 3u ühen iſt Dieſer eitraum iſt aber die
Periode der allgemeinen Schulpflicht.“

Demnach iſt eine Perſon ſo ange als Kind 3u behandeln, als
ſie ſchulpflichtig iſt olglich ind die erſonen von der Entlaſſung
Aus der Schule bis zum vollendeten 21 Lebensjahre Minderjährige

miilg B. 107 Sammlg. Bd III 210 Sammlg.
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Im engeren Sinne; erſonen über 21 Jahre in uinter dem Begriffe
von „Erwachſenen“ ſubſumiren.

Bisher wurden auf Grund einer Miniſt.⸗Entſchließung
Jan. 1837 Alle, welche Urch die Communion oder Confir

mation I eine Confeſſion aufgenommen baren, als Minderjährige
betrachtet, welche bis Zum vollendeten 21 Lebensjahre M ihrem
Glaubensbekenntniſſe belaſſen werden mußten, und zwar var CS
gleichgiltig, ob die Communion oder Confirmation Im Einklange mit
den Verfaſſungsbeſtimmungen empfangen wurde oder im Widerſpruche
mit denſelben. Der Verwaltungsgerichtshof entſchied dagegen unterm
5 Nov 880 „Die Thatſache der vollzogenen Communion oder
Confirmation eines Kinde und die hiermit erfolgte Aufnahme des  —
ſelben Iu die betreffende Kirchengeſellſchaft iſt für die künftige religiöſe
Erziehung de Kindes licht allein und an und für ſich ſondern
dann maßgebend, ich dieſelbe mit den verfaſſungsmäßigen
Beſtimmungen Über dieſe Erziehung im Einklange befindet. Gegen—
theiligen Falles entbehrt dieſe Thatſache für die religiöſe Erziehung
der Rechtswirkſamkeit und 0 auch n kirchlicher Beziehung.“ „Der
Gerichtshof heißt 6 den Motiven kann die Annahme des
Pfarrers nicht theilen, daß Joh. Albrecht wenigſtens Iin kirchlicher
Beziehung als Katholik 5  U betrachten und 3 behandeln und hiernach
deſſen religiöſe Erziehung 6 bemeſſen ſei Dieſe Annahme konnte

auf die Unterſtellung ſich ſtützen, daß 6i ſich im gegebenen Falle
lediglich eine iunere Angelegenheit der katholiſchen Kirchen—
gemeinſchaft handle, welche der Einmiſchung der Staatsgewalt ent
zogen ſei Hiegegen iſt folgendes 3u bemerken: Allerdings bildet der
Eintritt Perſon Iu eine Kirchengeſellſchaft an ſich nach aß
gabe der 9  —— und 39 der 11 Vf  2  2  el eine innere Angelegenheit der
erſteren, welche gemäß 850 der II Vf  Beil der ſtaatlichen Einwirkung
ſich entzieht, jedoch inſoferne, als nicht da Schutz und
Aufſichtsrecht des Staates hiebei - rage gezogen iſt 2  *  on dieſem
Rechte iſt aber Gebrauch 3u machen, Aus Anlaß der Ver—
waltung einer innern Kirchenangelegenheit Seitens einer Kirchen—
geſellſchaft einer andern Kirchengeſellſchaft der Schutz der
Staatsgewalt gegen Verletzung ihrer Rechte und Geſetze gemäß
8 angerufen wird, da nach der Beſtimmung des

jede Kirche für ihre Religionshandlungen von den Gliedern
aller übrigen Religionsparteien vollkommene Sicherheit gegen Störungen
jeder *V 3u beanſpruchen hat.“

Auf den Einwurf, dieſe Entſcheidung widerſpreche der M der
Verfaſſung jedem Einwohner de Reiches garantirten ewiſſens

Döllinger, Vrdg.⸗Sammlg III D 2) Sammlg. II 149 Das
ſelbe beſagt Entſcheidg. G Mai 1883 (Sammlg. LV 463.)
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freiheit, antwortet der Iu der Entſcheidg. 15 Juni 1881
„Das Recht der reten religiöſen Ueberzeugung und des Bekenntniſſesderſelben (Gewiſſensfreiheit) ann für Perſonen, bei welchen vermöge8 phyſiſchen Alters und der Nichtvollendung der religiöſen Er⸗

ziehung?) eine Selbſtändigkeit der Ueberzeugung ausgeſchloſſen iſt,nicht Iu Anſpruch genommen werden.“
2. Religiöſe Erziehung der tuder aus gemiſchten Ehen.

In gemiſchten Ehen kann entweder von den Eltern ein
Vertrag abgeſchloſſen werden, in welchem Üüber die religiöſe Erziehungder Kinder Beſtimmung getroffen wird, nach Vf.⸗Beil. 8 12
„Wenn QH- einem giltigen Ehevertrag zwiſchen den Eltern, die
ſchiedenen Glaubensbekenntniſſen zugethan ind, beſtimmt worden iſt,Iu welcher Religion die Kinder Crzogen werden ſollen, ⁰ hat S
hiebei ein Bewenden;“ oder die Abſchließung eines Vertrages kann
unterlaſſen werden, und dann reten die ſubſidiären Beſtimmungender Vf  Beil Iun Wirkſamkeit, nämlich: ＋

II keine Ehe⸗akten oder ſonſtigen Verträge hierüber erri  Et, oder iſt Iu jenenüber die eligiöſe Erziehung der Kinder nichts verordnet worden, ſoolgen die Söhne der Religion des Vaters; die Töchter werden Iu
dem Glaubensbekenntniſſe der Mutter erzogen.“Tritt u einer Urſprünglich ungemiſchten Ehe ein Ehegatte
aus der bisherigen Religionsgenoſſenſchaft aus, ˙ iſt hinſichtlich der
Kindererziehung dann eine gemiſchte Ehe anzunehmen, „wenn
mit dem Austritte Aaus der bisherigen Kirchengeſellſchaft auch der
Eintritt un eine andere ſtaatlich anerkannte Kirchengeſellſchaft erfolgt1 (Entſcheidg. V 2 Mai 880.) 5)

Tritt dagegen der eine Ehegatte 3u einer ſtaatlich nicht Aner⸗
kannten Religionsgenoſſenſchaft über, ſo hat dieſer Uebertritt auf die
Kindererziehung keinen Einfluß.

Erfolgt aber zugleich mit dem Austritte Aus der bisherigenReligionsgeſellſchaft

4. der Eintritt II eine andere ſtaatlich anerkannte
Religionsgeſellſchaft, ſo wird die 9e eine gemiſchte und CS treten
hinſichtlich der Kindererziehung die —7.—  2— 12 und der II Vf.⸗BeilIn Wirkſam eit

3 „Der To der Eltern udert nichts un den Beſtimmungen
der ——  * und über die religiöſe Erziehung der Kinder“ (II Vf
Cl 16) „Die Beſchwerde der Meyer'ſchen Eheleute ſagt der

u der Entſcheidg. Juni 18810 verſucht darzu⸗

Sammlg. Bd III 103 2) während der Schulpflichtigkeit.
Sammlg. Bd 1 331 Sammlg. III 10 Das Elbe beſagt

Entſcheidg. — 2 Jan. Sammlg. Bd 11 un
Allh. Reſer 11 Mai 1815 II Döllinger, 11
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thun, daß die orſ des 8 dann Iu trete, wenn
beid Eltern mit Tod abgegangen ſind, anderen Falles
der überlebende Ehegatte vermöge ſeines Erziehungsrechtes allein
Verfügung über die religib ſe Erziehung 5 Kinder aus der be⸗
ſtandenen Ehe reffen könne. Dieſe Aufſtellung entbehrt jedoch der
Berechtigung. Zunächſt wer ſchon der Wortlaut des der
11 „Beil. auf die verfUchte Deutung nicht hin Solche würde
aber auch der Natur 68 Verhältniſſes nicht entfrechen Die religiöſe
Erziehung eines Kindes aus gemifhter Ehe eſtimm ich entweder
nach dem freien, übereinſtimmenden, In vertragsmäßiger Weiſe kund⸗
gegebenen Willen der Eltern, oder eS Lr die Regelung nach dem

Die Beſtimmung der Eltern kann durch gemeinſameGeſetze el
Willensäußerung beider Theile erfolgen, weil 10 beiden eilen ver

möge des Elternrechtes die Befugniß 3u jener Beſtimmung gemeinſam
zukommt. Die Möglichkeit hiezu wird demnach jedenfalls durch die
Lebensdauer beider Theile begrenzt. Im vorliegenden Falle hörte aoöö0⸗P-sa . ohin
mit dem Tode der erſten Ehefrau des chyer die Möglichkeit auf,
nach der Norm des 8 der II Vf.⸗Beil. eine Beſtimmung über
die confeſſionelle Erziehung der Töchter Aus jener Ehe treffen;
8 mu daher jener Zuſtand aufrecht erhalten werden, welcher hin⸗
ſichklich der bezeichneten Mädchen zur Zeit des Ode. Mutter
der rechtmäßige war

„Eine Aenderung MI der confeſſionellen Erziehung von Kindern
Aus gemiſchten Ehen iſt nach dem ode eines der beiden Ehegatten
auch für den Fall ausgeſchloſſen, daß der überlebende Theil die Kinder
ſtatt⸗in ſeiner eigenen Confeſſion in jener de verſtorbenen Theiles
erziehen 40 (Entſcheidg. Dee 1883.))

„Die Eheſcheidungen bder alle ſonſtigen rechtsgiltigen Uf⸗
öſungen der Ehe können auf die Religion der Kinder keinen Ein⸗
fluß haben.“ —— Vf.⸗Beil Erziehung der Kinder„Ou gemiſchten hen Dir die religiöf
durch erträge und wechſelſeitige Uebereinkünfte zwiſchen den Braut
und Eheleuten beſtimmt.“ Reſer (ai 1815, Ziff 5j,9
inſoferne die Eltern nich die ſubſidiären geſetzlichen Vorſchriften
(8 der II Vf.⸗Beil.) in Wirkſamkeit reten laſſen wollen

Die S Recht der Eltern gemiſchter Confeſſion, erträge 3u
ſchließen, iſt Iu der 11 Vf.⸗Beil. äberall vorausgeſetzt und Qus
drücklich anerkannt.

RNun unterliegt eS keinem Zweifel, daß die Normen des
franzöſiſchen Civilrechte über die Rechte der Eltern gegen ihre
Kinder vertragsmäßige Feſtſetzungen hinſichtlich der religiöſen Er
ziehung der Kinder nicht elten laſſen; doch können jene Beſtim⸗

Sammlg Bd ＋ öllinger, VIII.
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mungen angeſichts 68 durch die bay Verfaſſungsgeſetzgebung auchfür die geſchaffenen Rechtszuſtandes I Bezug auf die Rege⸗ung der religiöſen Erziehung von Kindern QAus gemiſchten henals maßgebend nicht mehr erachtet werden. (Entſcheidg.Dee
Auch da Preuß Landrecht Pricht den Eltern das Recht ab,Üüber die eligiöſe Erziehung ihrer Kinder Verträge abzuſchließen,nämlich M Theil II itl 2 77 ＋2

I Abweichungen dieſengeſetzlichen Vorſchriften kann eines der Eltern das Andere, auchnicht durch erträge verpflichten.“ A  lus denſelben Gründen wie beim

franzöſiſchen Rechte mu geſagt werden, daß das reußiſche Civilrechtdurch die bayeriſche Verfaſſung derogirt iſt, daß die Eltern auchim Geltungsgebiete de preußiſchen Rechte  8 das Ech haben, über
die religiöſe Erziehung ihrer Kinder erträge 3u errichten, Qu
Miniſt.⸗Entſchl. 31 Mai 1838, Nr 88970 „Die von den

bis allenfalls abweichenden Beſtimmungen der n einzelnenGebietstheilen beſtehenden Civilgeſetze können In einer Materie keine
Giltigkeit mehr behaupten, E dem Bereiche 8 Verfaſſungsrechtesangehört, und bezüglich derer die Verfaſſungsgeſetze für alle Unter.  2
thanen ohne Unterſchied gleiche Rechte und Verpflichtungen begründen,abgeſehen davon, daß dieſe Geſetze, als die ſpäteren, die früheren derogiren.

—8 echt, Verträge iber die eligiöſe Erziehung der Kinder,
die einer gemiſchten Ehe entſtammen, 3u errichten, haben die beiden
leiblichen majorennen Eltern der Kinder.

Die eiden Eltern müſſen übereinſtimmen; das gehört zumWeſen de Vertrages. „Die Eſſential⸗ und innerlichen Requiſiten,ohne welche keine Convention von Kraft ud Giltigkeit ſein mag,beſtehen mo  V u dem Verſprechen eines und der Annahme anderen
Theils, folglich V ſämmtlicher Paciscenten einmüthigen Bewilligungund Einverſtändniß auf dasjenige, 3u was ſie ich einander verbindlichund anheiſchig machen wollen.“s

Daher ind einſeitige Erklärungen werthlos, und daher kann
nach dem Tode des einen Ehegatten der überlebende keine abweichendenBeſtimmungen mehr treffen

ajorenn müſſen die Eltern ein; iſt alſo einer der Contra—
henten minbrenn und der Vertrag wird nach Erreichung der Großjährigkeit nich erneuert, o hat E keine Geltung, und CS kommen,
venn ein euer Vertrag nicht mehr 3u Stande kommt, die ſubſidiärenBeſtimmungen der II Vf  Beil In Anwendung QMu

Miniſt.⸗Entſchl. 22 Juni 1838, Ner 7825:
77 Die Giltigkeit der Eheverträge bezüglich der religiöſen

Sammlg. 55. 2) Döllinger III 45
Dav C öllinger V XXII D. 29.
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Erziehung der Kinder daus gemiſchten Ehen iſt nach 8 der II
Beil ſowohl I Rückſicht der Orm als der Zeit der Errichtung
nach den bürgerlichen Geſetzen 3u beurtheilen. Nach 60d. CIV

CP. 1* kann jedo Niemand erträge ſchließen,
dem eS an genugſamen illen ud Verſtande mangelt, weßhalb auch
nach Thl CP 6 U Ziff 2, der Annotationen hiezu
„ſonderbar bei Minderjährigen die Ehepacten von den Curatoribus
errichtet werden.“ Was nun aber die Wahl des Glaubensbekennt⸗—
niſſes anbelangt, E die II Vf  —  Beil m den rundſa
auf, daß Niemand vor rreichung des Unterſcheidungsalters der
geſetzlichen Volljährigkeit die Fähigkeit zuzugeſtehen ſei, mit eigener,
freier Ueberzeugung die Wahl des Glaubensbekenntniſſes 3u reffen
E dieſe Fähigkeit einem Individuum bezüglich ſeiner eigenen
Perſon, kann ſie emſelben unmöglich ezügli ritter zugeſtanden
werden, und wie das Unterſcheidungsalter durch die VEnia ctatis
ni ſupplirt wird, und dem Minderjährigen auch nich mit Conſens
8 Curators die efugni zukommt, die Wahl ſeines Glaubens—
bekenntniſſes zu treffen, ſo kann demſelben inter der nämlichen
Vorausſetzung auch nicht das Recht zuſtehen, über die religiöſe Er⸗
ziehung ſeiner eigenen Kinder durch Vertrag iltige Beſtimmung U
treffen.

„Verträge iber die religiöſe Erziehung eines Kindes nach
Maßgabe der 88 nd der II Vf  2  Beil mit öffentlich recht
licher Wirkſamkei können wiſchen den leiblichen Eltern
dieſes Kindes abgeſchloſſen werden.“ Entſchdg

Dee —0 Alſo nicht von den Adoptiveltern; 2 denn durch
die Arrogatio und Adoptio plena ird nur die otestas batria
(Jvilis erworben;“) die otesta batria Civilis aber äußert ſich 5„Am
meiſten bei dem Vermögen der Kinder (peculio Liberorum), Vie
auch Vi Heirats-⸗, Succeſſions⸗ Teſtaments-⸗, letzten illens  1 Dar⸗
lehens⸗ ud mehr dergleichen Sachen.“ Das ech der Beſtim

2
mung der religiöſen Erziehung der Kinder iſt alſo ein I der
DoOtestas patria naturalis. 0  6 weder durch Arrogation noch Urch
Adoption erworben wird.

„Daß das natürliche Recht der Eltern auf die Ausübung der
Erziehungsgewalt über die ihnen abſtammenden Kinder hinſichtlich
der Confeſſionsbeſtimmung nicht auf Stiefeltern übertragen und
von dieſen das Recht des der II Vf.⸗Beil M beanſprucht
werden könne, ieg 3u Tage.“ (Entſcheidg.

Juni 881.) 5)
Pflegeeltern können dieſes Recht nicht beanſpruchen, ſondern

Sammlg. I 438 ef. Wilhelm Krais nuno
Ad C0d Eiv. bav. 1 6 II. U. 11

Sammlg. Bod IIIL 106
3 ibid. 35. ＋2.
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„Pflegekinder werden nach jenem Glaubensbekenntniſſe Erzogen, welchemſie Iu hrem vori
Endlich

gen Stande 3u folgen atten.“ (II Vf.⸗Beil 19.)
„können auch mü nd oder obrigkeitliche Perſonen gegenden beſtehenden Vertrag nichts anderes verfügen.“ (Allh Reſer11 Cai 1815 3

„Die Giltigkeit ͤ—,olcher Eheverträge iſt ſowohl in Rückſichtihrer Form, als der Zeit der Errichtung lediglich nach den bürger⸗ichen Geſetzen beurtheilen.“ So ſchreibt der II Vf.⸗Beil.vor; ud der 510 ſagt „Sind keine Ehepacten oder ſonſtigeVerträge hierüber errichtet, oder iſt In jenen ber die religiöſe Er
iehung der Kinder nichts verordnet, folgen die Söhne der Religion
Utter Erzogen.
des Vaters, die Töchter werden un dem Glaubensbekenntniſſe der

Bisher war die Anſicht und Praxis allgemein, önne
Beſtimmungen über die religiöſe Erziehung der Kinder treffen ent,
weder Hi Eheverträgen oder In anderen gewöhnlichen Verträgen und
3u letzteren brauche man keine Förmlichkeiten. teſe Anſicht iſt aus
geſprochen In Miniſt.⸗Entſchl. Febr 1840½ und I den
Kammer⸗Verhandlungen.?) Der entſchied aber Unterm
19 Aug. 1882 „Vertragsmäßige Beſtimmungen über die religiöſeErziehung von Kindern Aus gemiſchten hen önnen ausnahmslos
NMur in der nach den bürgerlichen Geſetzen für den U von

ertur vorgeſchriebenen Form giltig getroffen werden Der
Tklärt den Ausdruck „oder ſonſtige erträge“ dahin, daß

nan neben den vollſtändigen Eheverträgen auch unvollſtändige Eheverträge reſp die lediglich auf die religiöſe Erziehung bezüglichenVerträge als zuläſſig kennzeichnen wollte, ohne daß ſagen wollte,dieſe brauchten nicht In der Form der Eheverträge geſchloſſen 3 einUeber die Form, welche ein Ehevertrag haben muß, die
Dee

einſchlägigen Civilrechte maßgebend Entſchdg
Gemeinrechtlich iſt für Eingehung der Eheverträge keineForm vorgeſchrieben.) Auf gleichem Standpunkte tehen jene Statuten,welche nur glaubwürdi9e Herſtellung der Erbverträge verlangen,Nördlingen tat LII 4 Im tat 4.„ Nürnberger Reformation(Ct. Weher II 678), das Mainzer Landrecht (Cf urz 48.)Schriftliche Abfaſſung verlangt die Deutfchorden⸗Verordnung

ger Landrechtin Franken  ——... 1175 Juni 1707.0 Da  U Bamber

5 Döͤll uger XXIII D Verhandlungen der am1881 Beil Bod XII 799 U 800 Sammlg. Bd 161) iDid. Bod 257 5) Roth, bayr Civilrecht L 298 Runde,ehe R 156 Beſeber, Erbverträge II 243  7 III
— Erk. März 1850 Rechtsanw. 202.)
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2 chreibt ſchriftliche Abfaſſung vor und räth gerichtliche Errichtung
oder Beſtätigung an

Zuziehung von eugen ſchreiben Por: Schweinfurter Stat. 61,
Dinkelsbühler tat 2

Gerichtliche Beſtätigung der Eheverträge fordert Hohenlohe'r
L 2 Schwarzenberger Tdg v 9  (b 1784 Fulda'er
Vrdg Dee Nach der Bayreuther L Conſt VII 2
müſſen die Eheverträge der Bürger und Bauern gerichtlich beſtätigt
werden

Gerichtliche und jetzt notarielle Errichtung der Eheverträge iſt
nothwendig nach dem bayriſchen Landrecht Ap. 6 8 2
Erk 18622) 3 nach der Augs⸗

burg'ſchen Verordnung Dee 17735 Erk 31 Jan 1859),
nach der Caſtell'en V 173 Kemptener Sammlung LXI  5
Kaufbeuernen Deer. 31 Mai 1765 Nr 65 Rothenburger Ver—
ordnung 2 Jan. 1767 (nur Literaten U ausgenommen) nach
franzöſiſchem Rechte ferner Nur bei Wiederverehelichung, we
Kinder vorhanden ſind nicht bei der erſten Verehelichung) iſt
notarielle Errichtung nothwendig nach Oettinger Recht (Verordnung

M  (d 1736 nach dem Recht der Stadt Augsburg 5
Nach dem Würzburger Recht Iſen ni die Eheverträge

überhaupt Mer Form ſondern blos Condonationen Minder—
jährigen Vrdg Dec 1768 Erk 277 I
Ebenſo bedürfen nach Preuß II 356 422 nicht die
Eheverträge überhaupt Form ſondern blos bei Einführung
und Ausſchließung der Gütergemeinſchaft und bei Eingehung nes
Erbvertrages. ach dem allgem. bürgl Geſetzbuche für Oeſterreich

883 und 89— 121 iſt für Ehepacten gleichfalls keine Form vor
geſchrieben. Deßgleichen iſt nach Ansbacher ech für gewif
Fälle gerichtliche Errichtung der Ehepacten nothwendig. Kinder—
Erziehungsverträge können alſo nach Würzburger, Preußiſchen, Oeſter⸗
reichiſchen und Ansbacher Rechte Privatverträge ſein.

d Die contrahirenden Braut oder Eheleute können jederzeit
über die religiö Erziehung threr Kinder geſchloſſenen Vertrag

wieder ahändern der dann nicht blo für die noch 3u hoffenden
ſondern auch für die bereits vorhandenen Kinder 11 Wirkſamkei

ſoferne etztere Ni ſchon gema dem rüheren Vertrage die
X Communion oder die Confirmation empfangen haben

Erk 26 März Rechtsanw XX Blätt
Rechtsanw XVVII 150 ibid XXIIII 140.— 0 ibid XXV 208

5) Entſchdg Dec 188 Weber IV 363 Blätt
R  X  echtsanw 326 Erſt durch das Ge Juli 1871 iſt

notarielle Beurkundung gefordert Roth, ayr Civilrecht Note
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Der erſte Theil dieſer Behauptung ſtützt ich auf Allh. Reſer11 Mai 1815 Ziff IIL die Verträge über Religions⸗beſtimmung der Kinder die Nat
Uebereinkunft haben, — können dief

Ur einer beiderſeitigen freiwilligen
der Ehe durch beiderſeitige Einwilli

elben ſowohl vor, als während
gung der Braut oder Eheleuteaufgehoben oder abgeändert werden und auMiniſt.⸗Entſchl. 31 Mai 1838 Nr 8897  2  2 „Nach einerrichtigen doctrinellen Auslegung der Beſtimmungen Iun 28 Edictes eil — Vf.⸗Urk kann S einem Zweifel iuterliegen, daß bei gemiſchten en den Eltern das Recht zuſ ehe, ſowohlvor und bei Eingehung der Ehe, als auch während er Dauerderſelben nach Gutfinden U  ber die religiöſe Erziehung ihrer Kindervertragsmäſſige Beſtimmun

Uebereinkünfte Im beider treffen und die eingegangenen
abzuändern, ———

ſeitigen Einverſtändniſſe 3u jeder Zeit wiederlange die Kinder nicht durch Communion oder bn-⸗firmation In eine beſtimmte Kirche eingetreten ſind Es folgtdieſes, In dem allgemeinen Familienbande und mn der elterlichenGewalt begründete Recht für die Bewohner des Königreichs Baiern
aus dem beſonderen runde, a) daß die — 21 der II Vf.⸗Beil.mit den Beſtimmungen des eligionsedictes 2 März 180914—16 Wort für Wort übereinſtimmen; hinſichtlich der Bedeutungdieſer letzteren aber ſchon Aaus dem III der Ile

11 Mai 1815 rhöchſten Entſchließung
gebers war, die elterl

hervorgeht, daß CS nie die Abſicht des Eſeichen Befugniſſe zur vertragsmäßigen Beſtimmungüber die religiöf Erziehung der —inder auf die Zeit vor Eingehungder 9e 3u beſchränken, weshalb bei unveränderter textueller Bei—behaltung der erwähnten 88 14 — un dem —2päteren (Verfaſſungs⸗ſetze die Abſicht auch jetzt nicht dem Geſetzgeber unterſtellt werdenann.
Der zweite Theil obiger Behauptung ſtützt ſich auf die ebenallegirte Miniſt.⸗Ent

I Nov 1880 0);
ſchl und auf die Entſcheidung de  D

bder Confirmation eines Kindes
„Die Thatſache der vollzogenen Communion

und die iermit erfolgte Aufnahmedesſelben Iu die betreffende Kirchengeſ iſt für die künftigereligiöſe Erziehung dieſes Kin CS NUuL dann maßgebend, vpennſich dieſelbe nit den verfaſſungsmäßigen Beſtimmungen über dieſeErziehung im Einklange be Indet.“
„Durch Abchluß eines rechtsbeſtändigen Vertrages über diereligiöf Erziehung von Kindern aus einer gemiſchten Ehe erlöchendie rüher hierüber getroffenen, gegentheiligen reinbarungen, ohnedaß 68 einer ausdrücklichen Zurücknahme der letzteren bedarf.Entſcheidg. 137 Nov 1882 0
0 öllinger III iDid I1I Sammlg. Bd II 149Sammlg. Bd 31.
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„Die geiſtlichen Oberen, die nächſten Verwandten, die Vor

münder und athen haben das Recht, darüber 5 wachen, daß
vorſtehende Anordnungen befolgt werden. H  6 können 3u dieſem
Behufe die Einſicht der betreffenden Beſtimmungen der Eheverträge
und der übrigen auf die eligionserziehung ſich beziehenden Urkunden
fordern.“ 6 der II Vf.⸗Beil

A Unter den gei ch U ſind nich blos die Biſchöfe,
ſondern auch die Pfarrer zu verſtehen!) au

Miniſt

Entſ 11 Sept 1837 Nr
„O K ajeſtä haben nach Einvernehmung der Herren Erz⸗

biſchöfe und Biſchöfe de  U Reiches und des proteſtantiſchen ber⸗
conſiſtoriums allergnädigſt 3u beſtimmen geruht, daß, inſolange
Allerhöchſtdieſelben nicht anders verfügen, die Rechte, welche der

der II Vf.⸗Beil. den geiſtlichen Obern rückſichtlich der reli⸗
giöſen Erziehung der Kinder Qus gemiſchten en einräumt, auch
Als den Pfarrämtern zukommend betrachtet werden.“

Die 1e  E ELII gehören nich 3¹¹ den Im der II Vf.⸗Beil.
genannten nächſten Verwandten au Entſcheidg.

Dee 1881 5) „Wird die Beſchwerdeberechtigung des
als Stiefvatergeprüft, ſo mu emſelben ſolche Berechtigung

gemã 823 abgeſprochen werden, da Stiefeltern al
nicht 3u jenen nächſten Verwandten eines Kindes zählen ind,
welchen nach der Natur des In rage kommenden Rechtsverhältniſſes
eine Einflußnahme auf die Regelung der religiöſen Erziehung 8
betreffenden Kindes zuſteht.“

Ebenſo haben die Vorſtände einer Pflegeanſtalt kein
ech der Ueberwachung de Vollzugs der Beſtimmungen über die
religiöſe Erziehung eines Kindes laut Entſcheidg. V

A  .  Uli 1881 7 „Als au Streitigkeiten über Rechte und Ver—
bindlichkeiten un ezug auf religiöſe Kindererziehung Betheiligte können

diejenigen Perſonen oder Organe betrachtet werden, welchen der
Natur der Sache nach oder vermöge beſonderer Geſetzesvorſchrift ein
ſelbſtändiges Recht zur Beſtimmung U  ber die religiöſe Erziehung
eines Kindes und zur Ueberwachung der rechtmäßigen Handhabung
dieſer Beſtimmung zukommt. Als olche Perſonen, beziehungsweiſe
Organe erſcheinen un erſter Linie auf Grund des natürlichen Rechtes
der Erziehung der Kinder deren Eltern, odann gemäß der geſetz
lichen Beſtimmung m der I Vf.⸗Beil. die dort Genannten.
Zu jenen Perſonen und Organen zählen jedenfalls die Verwaltung
einer Pflege und Erziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder oder
die Mitglieder einer olchen Verwaltung nicht.“

1) Entſcheid V 3. (ov (Sammlg. II 149.)
öllinger VIII Sammlg. Bd III 438 Sammlg.

Bod III 210
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Die Pflegeeltern ind u Beſchwerdeführung gegen in
inder nicht berechtigt. (Entſcheidg
ſtanzielle Entſcheidungen über die eligiöſe Erziehung ihrer ege

v Nov 1882.1)
77 Een Localſchulinſpectionen ſteht ein Beſchwerderecht In

Streitigkeiten über die religiöſe Erziehung von Kindern nicht zu 10(Entſcheidg. vom 17 November 1882 7. Uch dem
hwager der Mutter eines Kindes iſt durch dieſelbe Entſcheidungdas Beſchwerderecht abgeſprochen.

Dagegen kommt den C1 gie ru N und ihren oll⸗
zugsorganen das Recht der Ueberwachung der Beſtimmungen über
die religiöſe Erziehung der Kinder aus gemiſchten Ehen 3u laut

Miniſt ⸗Entſchl. April 1842 Nor 8442.3
chließt der §25 der eil II Vf.⸗Urk., indemden geiſtlichen Obern, Verwandten, Vormündern und Pathender Iu gemiſchten Ehen Kinder die Befugniß einräumt,über die religiöſe Erziehung ſolcher Kinder 3u wachen, das hoheit⸗liche Aufſichtsrecht der Regierung über die Beobachtung der ver.

faſſungsmäßigen Beſtimmungen Iu dieſer Beziehung In keiner Weiſeaus, ELr gibt den Vollzug dieſer Beſtimmungen nicht der Willkür
einzelner Betheiligter anheim, und nacht deren Aufrechthaltung n
zur Parteiſache. Die Regierung und deren Vollzugsorgane Innach Vorſchrift des Ti der 7  — verpflichtet, den Vollzugder grundgeſetzlichen Beſtimmungen II jeder Beziehung und llent
halben zu überwachen, ohne hiezu vorerſt die Anregung etwaigerBetheiligter zu rwarten, und C8 überweiſet Iu Folge deſſen der

der Inſtr. Dez 1825 den Kreisregierungen noch beſon

ůder die Aufrechthaltung der Beſtimmungen des Edietes II Vf.⸗Urk.“Eine Folgerung daraus, daß die Vormünder die religiöſeErziehung ihrer Möündel überwachen ſollen, iſt, daß die Vormünder
gleiche Confeſſion mit thren Mündeln haben ſollen Daher die An
ordnung der Miniſt.⸗Entſchl. Febr 1844 0 „Nachdem die
Religion der vorzüglichſte Gegenſtand der Erziehung der Kinder iſt,und der Vormund des nämlichen Glaubensbekenntniſſes das
Recht der ihm zuſtehenden Ueberwachung der religiöſen Erziehungeines Pflegebefohlenen Am wirkſamſten ausüben, ſowie die ihm hierinobliegenden Pflichten am vollſtändigſten erfüllen kann, ſo wird das
kgl Appellationsgericht beauftragt, die ſämmtlichen Gerichte ſeinesBezirkes anzuweiſen, bei ahl und Beſtellung der Vormünder, ⁰weit dieſes mit den bürgerlichen Geſetzen vereinbar iſt, darauf Bedacht
3U nehmen, daß dieſelben mit den zu Bevormundenden dem gleichenGlaubensbekenntniſſe angehören.“

Sammlg Bd 229 2) Sammlg Bd IV 229 DöllingerXXIII Döllinger XXII D 32



— 542 —

3. Religiöſe Erziehung der Kinder aus ungemiſchten
Bisher wurden namentlich auf Grund einer Miniſt.⸗Entſchl.

V ——  Uli die Beſtimmungen der II Vf.⸗Beil über die
religiöſe Erziehung der Kinder aus gemiſchten en auf dieſe rzie
hung der Kinder Aus ungemiſchten Ehen übertragen. Der Verwaltungs—
gerichtshof entſchied aber Uunterm 23 Juni 1882 ⁷ und 15 Febr
884 „Eine Uebertragung der Vorſchriften Iu 88 der
II eil Vf.Urk. über die religiöſe Erziehung der Kinder Qaus
gemiſchten en auf die religiöſe Erziehung Aus ungemiſchten en
iſt unzuläſſig. Da Recht der religiöſen Erziehung der ehelichen
Kinder Aus einer ungemiſchten Ehe bildet einen Beſtandtheil de
nach civilrechtlichen Grundſätzen zu bemeſſenden gemeinſamen Eltern—
re  E E Rechte alſo Vater und Mutter in einer ungemiſchten
Ehe hinſichtlich der Erziehung der Kinder und ſomit auch hinſichtlich
der religiöſen Erziehung derſelben, velche einen weſentlichen eſtand⸗
theil der Erziehung überhaupt bildet, zukommen, das iſt nach dem
jeden Orts geltenden Civilrechte Iu bemef

In einer urſprünglich ungemiſchten Ehe „wird die
Erziehung der Kinder In der gemeinſamen Religion oder Confeſſion
wohl al  8 Regel zu elten haben, ein bürgerlichrechtliches oder aat  ·  —
liches Zwangsgebot eſteh jedoch hiefür nicht.“0 Die Eltern können
aher auch n dieſem Falle ihre Kinder Iu einer fremden Religion
erziehen, enn ſie übereinſtimmen; und iezu brauchen ſie gar keinen
Jertrag. 77  N aber während der Dauer einer ungemiſchten Ehe zwiſchen
den Eltern eine unausgleichbare Meinungsverſchiedenheit über die reli⸗
giöſe Erziehung der Kinder ein, ſo überwiegt der Wille des Vaters.“
I eine ungemiſchte Ehe durch den Tod der Ehefrau

gelöſt, ſo geh nach dem Civilrecht) und insbeſondere nach dem
bayeriſchen Landrecht “) die Ausübung des vollen Erziehungsrechtes
auf den überlebenden emann ber (Entſcheidg. des
v Juni 1882

Stirbt aber der ater, ſo geht auf die Mutter nicht nach allen
Rechten die Erziehungsgewalt in dem Umfange über, wie auf den Ater

Gemeinrechtlich hat die Mutter Anſpruch darauf, daß ſie
bei der der Obervormundſchaft zuſtehenden ah des Erziehers nich
Wüs riftige Gründe übergangen werde; ebenſo nach PreußiſchE90

—  Döllinger IIIL V Ota. ammlg. 111
IDbid V 138 — Entſchdg. Juni 1882 COdex

CiV Dav Cp. 4 8 3 Nn reuß. Landr Thl⸗ II Tit
Bamberger Landr 15 ebenſo gemeinrechtlich Windſcheid, Pandekten

51 Roth, bay Civilr. 438 Ziff 2 im
Gegenüberhalt mit 431 1 Sammla. Bod —414
—000d — 3  5. 9) Preuß Ldr. Thl. II Titl 18 8 308 Sieh'  oth, bay. Civilr.

438
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Das AQyriſche andre verordnet C „Vorallem ſoll der Vormund Imo für des Upillen Perſon folglich auchfür ſeinen Unterhalt und Auferziehung fleißige orge tragen,und ſich hierunter 200 zuvörder nach dem väterlichen Willen und
Befehle richten, bey mangelnder väterlicher Diſpoſition aber 31t10 der
leiblichen Mutter die Auferziehung des Kindes überlaſſen, enn ſieanderſt von ehrbarem guten Weſen und Lebenswandel iſt, und den
Wittibſtand nicht verändert; welch letzterenfalls gleichwohl bei obrig  2keitlicher Ermäßigung ſtehet, ob man ihr ferner anvertrauen
wolle.“ „Der leiblichen Mutter gebührt drittens da jus 6ducationis
Allema vorzüglich und dergeſtalten, daß ihr ſo wider ihren Willen

dem Vormund oder Contutore nicht benommen werden ann.“Das Erziehungsrecht geht auf die Mutter nach dem ode
des Vaters Über nach dem Rechte Hohenlohe (L 2.)Dinkelsbühl (St 14 U 8.) Bamberg (LErbache), Thurnau), Würzburg (L O 39 8.) Caſtell (L V  8.)Schweinfurt (St Tit 2 5 Fulda,“ Eichſtädt,“) KaufbeuernDekr. 31 März Nördlingen (St III Oettingen22 Sept 3), Weiſſenburg,“) Windsheim,“) Pappenheim 8) Ansbach 0) und Rothenburgr) 0

Wo die Mutter In olge der beſonderen ehelichen Güterord—
nung den ehelichen Beiſitz hat, da hat ſie auch die Pflicht aber auchdas Recht der Erziehung der Kinder. 2 Dieß iſt aber der Fall nacdem Rechte von Augsburg (Pfl. Ordg MemmingenVIIL Ulm (St 2 Nürnberg Reform XXXIII

3.) Bayreuth (S Conſtit VIIL 19) und Mainz (L R VII 13Nach allen anderen Rechten 5 iſt nach dem ode des Vaters
ein Vormund Iu beſtellen, welcher die Erziehung des Mündels U
überwachen hat; die Wahl des Erziehers ſelbſt der Obervor
mundſchaftsbehörde zu, wobei auf die Anordnungen de  S väterlichenTeſtamentes Rückſi 9  me und, ſie U untauglich iſt,die Mutter nicht übergangen werden ſoll.“d) Wer da Erziehungsrecht überhaupt hat, der hat auch da
Recht, die religiöſe Erziehung eines Kindes 3u beſtimmen. Da
her kaun der Mann nach dem ode der Frau und die Frau nachdem ——85 de Mannes, wenn auf letztere In dieſem 0 das

Anno A0 C0d. eiv. Hav VI 6 XI CF. Beck 2  2  8

5 Cf. Arnold 8 Ef Arnold 840 Cf. Arnold
97 (k. Weber 1144 (f. Thomas 339 Ef. Arnold 345

9 Utelarediet 1790 0) Eheordnung 1656 119 6F. Roth, bayCEiv D. 453 120 Roth EP 438 D. 444 79 11
13) Roth 444 ote 3 Preuß R Thl II.

Tit 1 § 320 15 Rot CV D 53 2—0 Entſcheidg. GJuni 1882 ammlg 114



— 544 y—

volle Erziehungsrecht übergeht, oferne beide Ehegatten derſelben eli⸗
gion angehören, die Kinder auch mN einer anderen als Iu der gemein⸗
ſamen eligion der beiden Ehegatten erziehen laſſen So entſchied
unterm 23 Juni —1882 der bay

„Geht ein egatte zur Religion des andern u  4  ber, und die
Ehe hört dadurch auf, gemi zu ſein, ſo folgen die Kinder der
nun gleichen Religion threr Eltern, ausgenommen ſie dem
beſtehenden Ehevertrag gemäß Urch die Confirmation oder
Communion ereits un die einer anderen Confeſſion aufge  2
7 mN welchem Falle ſie bis zum erlangten Unterſcheidungs-⸗
Jahre darin zu elaſſen ſind.“ (S der II Vf.⸗Beil.)

„Der Communion oder Confirmation eines Kindes iſt die In
der II Vf  Beil ausgeſprochene Wirkung, daß das ind bei

dem Uebergange eines Ehegatten zur Religion des andern mn ſeiner
bisherigen Confeſſion zu elaſſen iſt, ni dann zuzuerkennen,
benn ſich die eligiöſe Erziehung jenes Kindes bis gedachtem
Zeitpuncte nach Maßgabe eines Ehevertrages vollzogen hatte, ſon⸗
dern auch dann, die religiöſe Erziehung auf Grund der geſetz
lichen Vorſchrift de 8 erfolgt var.“ (Entſcheidg

24 Sept 1883.)⁷
4. Religiöſe Erziehung der unehelichen HKHinder.

Hier Iu wieder zwei Fälle unterſcheiden, nämlich ob
die eiden Eltern verſchiedener Confeſſion ſind oder ob ſie ein und
derſelben Confeſſion angehören. Im erſteren Falle In die Beſtim⸗
mungen der IIL Vf  2  Beil., ſchni Kap maßgebend,) nämlich

245 Durch Heirath legitimirte natürliche Kinder werden Vi
Beziehung auf den Religions⸗Unterricht ehelichen gleichgeachtet.

21 Die übrigen natürlichen Kinder,g, wenn ſie von einem
ater anerkannt ſind, werden Mn nſehung der Religions⸗Erziehung
gleichfalls wie die ehelichen behandelt, In ſie aber von dem Vater
nich anerkannt, ſo werden ſie nach dem Glaubensbekenntniſſe der
Mutter

Sind alſo die Eltern eines unehelichen Kindes verſchiedener
Religion, ſo iſt wieder zu unterſcheiden, ob der ater die Paternität
anerkannt hat oder nicht Hat ieſelbe nicht anerkannt, 5 ſteht

laut utſcheidg. Juni 1881 die
Beſtimmung über die eligiöſe Erziehung eines unehelichen Kindes
als ein Beſtandtheil de Erziehungsrechtes und der Erziehungspflicht
der unehelichen Mutter zu 40 Der bezieht ſich Unter

ammlg. 114 Sammlg. 550 — Entſcheidg.
V Febr 1884 (Sammlg. D 141 Sammlg. III
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Anderem auf die Mini
ahrn ausgeſ ſt.⸗Entſchl. März 1849, E ſichrochen hat, daß das ausſchließliche rziehungsrechtder im Beſitze der elterlichen Gewalt befindlichen Mutter eines un-⸗ehelichen Kindes inſolaue nicht 3u beanſtanden ſei, bis etwa dernatürliche Vater de indes die von ihm verlangte, bis dahin abernicht geübte und Utcht zugeſtandene, privatrechtliche ErziehungsbefugnißÜber da Kind ELlangt haben werde e gleiche Eutſcheidung treffenMiniſt.⸗Entſchl. Febr 1836,1849 und April 1850 Miniſt.⸗Entſchl. MärzDemnach kann die Mutter einesunehelichen Kindes 1 dem borausgeetzten Falle da Kind nachBelieben I irgend e  er Ifejon erziehen oder erziehen laſſenibt ſie keine beſondere Erklärung ab, ſo werden alle ihre mehelichen Kinder ohne Unterſchied des GeſchleReligion nach 1 Vf.⸗Beil 21 htes In ihrer (der Mutter)

Will der außereheliche Vater auf die religiöf Erziehung ſeinesKindes einen Einfluß gewinnen, ſo mu die Paternität entweder vor dem Standesbeamten od In einer gerichtlich oder notariellaufgenommenen Urkunde anerken nach Reichsgeſetz Febr1875 „Die Anerkennung eines Uliehelichen Kindes darf undas Geburtsregiſter dann eingetrage werden, enn dieſelbevor dem Standesbeamten oder In einer
genom menen Urkunde Tklärt gerichtlich oder notariell auf  —Die Erklärung vor dem arr.amte oder vor einer Verwaltungsbehörde enügt nicht laut Entcheidg.Juni 1881 2) EL muß die Alimentations-⸗leiſten und die elterliche Gewalt über das Kind üben undfür eſſen Erziehung —. Orgen Qau Miniſt.⸗Entſchl. 9 MärzE rklärt ＋. daß die bloße Paternitäts⸗Erklärung noch für keineAnerkennung des außerehelichen Kindes bn (ite des Vaters geachtetwerden kann, ſondern hiezu gehöre, daß dieſer elterliche Gewalt u  berdas Kind ausübe und für deſſen Erziehung J.,brge 40 und Miniſt.⸗Entſchl vom Juni 18380 Ziff 2, welche beſagt, daß demaußerehelichen Vater ein Beſtimmungsrech ber die Religion desKindes inſoweit zukomme al EL das betreffende außerehelicheKind anerkannt hat, oder 5a damit gleichbedeutend iſt als
Y durch rechtskräftiges, richterliches Erkenntniß für den aterA worden iſt, und in dem inen, wie in dem anderen Falle die
der Paternität
damit verbundene Alimentationspflicht Tfüllt. Die bloße Anerkennunggenügt nicht, denn Ium dießſeitigen Bayern entſtehendurch dieflhe dem unehelichen Wai gegen das Kind keine Rechte,

Döllinger bid. VIIIL ibid —  30Reichsgeſ.⸗Bl. 23.—
öllinger V. VIII 2 Sammlg. III 83 ) Döllinger V. S III

35
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ſpeciell keine Erziehungsrechte, S erwächſt demſelben daraus nur die
Verpflichtung Ernährung des Iunde

Selbſtverſtändlich kann die Anerkennung des unehelichen Kindes
mit der Wirkung de 27 der II Beil durch den Vater
ſe erfolgEn Der Anerkennung eines ſolchen Kindes durch inen
ritten an de verſtorbenen Vaters aus dem e der Ver  2
wandtſchaft mit derU ater oder der Erbſchaft begründet für erſteren
kein Einwirkungs⸗- ud Beſchwerderecht mn ezug auf die religiöſe

Kindes, ud zwar auch dann nicht, wenn derſelbeErziehung de.
das Kind zur Pflege und Erziehung angenommen 0 (Entſcheidg.

V Febr. 1883
Hat der Vater eines außerehelichen Inde aber alle dieſe

Vorbedingungen erfüllt, ſo hat EL gemeinſam mit der Utter des
Kindes das Erziehungsrecht und kann aher mit derſelben über die
religiöſ Erziehung des Kindes einen Vertrag ſchließen, widrigenfalls
die ſubſidiären Beſtimmungen des der II Vf.⸗Beil. eintreten.

Haben die Eltern eines unehelichen Kindes vei Religion,
ſo erſcheint auch hier eine Oße Uebertragung der Normen der

N 3, we Nur zur Regelung derVf.⸗Beil. Abſ
Kindern, deren Eltern verſchiedenen Glaubens—religiöſen Erziehung von

dienen, auf Fälle gemeinſamer Religions⸗bekenntniſſen angehören,
angehörigkeit der ern ausgeſfoſſen; vielmehr ſind für die Regelung
dieſer Fälle die einſchlägigen Cvilgeſetzlichen Grundſätze und Vor  2  2
ſchriften mn nwelidung zu bringen. Nun hat aber außer dem
preußiſchen Landre91e. kein M Bayern geltendes Civilrecht eine
poſitive Beſtimmung über die rage, nach welchem rundſatze die
religiöſe Erziehung eines unehelichen Kindes folgen habe,
getroffen. dieſem Falle die Beſtimmung über dieFolglich fällt auch in
religiöſe Erziehung eines nehelichen Kindes Iu der ege der Meutter
3u  *  5 der Ate hat Unter den oben angegebenen Bedingungen
Einfluß auf die Erziehung ſeines Kindes. Nur da preußiſche And⸗
recht beſtimm Iu El II Tit 642 „Uneheliche Kinder werden
bis zum eten ahre Iun dem Glauben der Mutter erzogen.“
„Dieſe Beſtimmung begründet Iu den hierunter zu begreifenden Fällen
eine Unbedingte Verpichtung für alle an der Erziehung eines Kindes
nach dem genannter E betheiligten Perf welcher gegenüber

e uneheliche Mutter auf die ihr Im Uebrigeninsbeſondere auch
hinſichtlich der Erziehung gre unehelichen Kindes geſetzli zukommenden
Verfügungsrechte nicht zurückgreifen kann.“

Entfeidg Juni 1881 2) Sammlg.
15. Febr 1884 (Sammlg.1

Entſcheidg.
338 Entſcheidg

Ul 1881 Sammlg. IIIL 83.) Entſcheidg
ꝰ884 Sammlg 138.)
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„. Religiöſe Erziehung der Kinder von Eltern mit
unbekannter Religion.

„Findlinge, und natürliche Kinder, deren Mutter unbekanntiſt, folgen der Religion desjenigen, welcher das Kind aufgenommenhat, oferne eu einer der öffentlich eingeführten Kirchen angehört,oder der Religionspartei des Findlingsinſtituts, bbrin ſiewerden. Außer dieſen Fällen richtet ſich ihre Religion nach jenerder Mehrheit der Einwohner des Findlingsorts“ — 22 — der 7401 Vf.⸗Beil.)
6. Streitigkeiten Üüber die religiöſe Erziehung von

tdern.
In Streitigkeiten über die reli

die Adminiſtrativbehörden COmp etent
giöſe Kindererziehung in

Als Inſtanz iſt nach bisheriger, auf eine Miniſt.⸗Entſchl.Sept 18360 geſtützter Uebung vom Standpuncte de 34,letzter Abſatz, der Allerh. rdg iber Formation der oberſtenVerwaltungsſtellen M den Kreiſen Dee 1825 Aus die⸗
enige Diſtrictsverwaltungsbehörde zuſtändig, In deren Amtsbezirkedie betheiligten Eltern mit den U erzielenden Kindern un dem Zeitpuncte der Entſcheidung des Streitfalles wohnten Die allgemeinenV

2

orſchriften über die Zuſtändigkeit der zur Entſcheidung von Ver—waltungsrechtsſachen berufenen Behörden un Art des Geſetzes8. Aug 1878 über den Verwaltungsgerichtshof bedingen keineAbänderung dieſer Competenzanerkennung.“ Die II und Inſtanziſt der Verwaltungsgerichtshof nach Geſ Aug 1878 Art
„Verwaltungsſachen Im Sinne des Geſetzes N alle beſtrittenen2

anſprüche und Verbindlichkeiten Iun nachbenannten Angelegen—heiten Religiöſe Kindererziehung“, und

Art „Soweit n den Fällen der eu 1. —des Art nach den beſtehenden Geſetzen oder Verordnungen die
Diſtrictsverwaltungsbehörden zur Entſcheidung In oder II Inſtanzberufen ind, geht die Berufung deren Entſcheidungen unmittelhar den Verwaltungsgerichtshof.“ Auch zur Prüfung der Recht⸗mäßigkeit der olchen Streitfällen 3u Grunde liegenden Verträge Indie genannten Inſtanzen zuſtändig, nicht die Civilgerichte. ſcheidg17 Nov 188

Beſchwerde. Nach Art Abſ 15 des Geetze5 Aug 1878 ind Beſchwerden gegen Beſchlüſſe In Verwalt98  2rechtsſachen binnen Tagen unerſtrecklicher 21 von Zuſtellungdes beſchwerenden Beſchluſſes He einzureichen bder zu Proto⸗Coll geben.
) Döllinger IIIL Entſcheidg. H. v 29. Juli1881 (Sammlg. III 210,) ) Sammlg. IV. 231

35*
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Bezüglich der Behörde, bei welcher die Beſchwerde inner⸗
90 der I eingereicht oder 3u Protocoll gegeben werden muß,
enthält das Geſetz zweierlei Vorſchriften. F  Ur die Verwaltungsrechts⸗
achen im engeren inne (wozu die Streitigkeiten über die religiöſe
Erziehung der Kinder gehören), Ule ſie in des Geſetzes auf
geführt ind, gilt die Vorſchrift des Art 22 Abſ 2, bonach dieß
bei der Inſtanz zu geſchehen hat Dagegen ollen die nach Art
und 11 zuläſſigen Beſchwerden inhaltlich 8 Art Abſ bei
derjenigen Behörde eingelegt werden, welche den beſchwerenden Zeſ
gefaßt hat

Die Erhebung der Beſchwerde gegen einen inſtanziellen Beſcheid
mittelſt des Telegraphe U iſt nicht 3u beanſtanden, venn un
dem Telegramme ſowohl der gravirliche Beſcheid nach Datum und
Betreff bezeichnet, als auch die ausdrückliche Erklärung, gegen
dieſen Beſcheid im Wege der Berufungsführung den Ausſpruch der
öheren Inſtanz erwirken 3u wollen, niedergelegt iſt, und genügende
Anhaltspuncte afür gegeben In daß da Telegramm von dem
zur Beſchwerdeführung perſönlich Berechtigten oder iun deſſen Uftrage
zur Aufgabe gelangte. (Entſcheidg. V Juni 1880.)Y½)

Berechtigt zur Erhebung der Beſchwerde In Streitigkeiten
u  ber religiöſe Kindererziehung Iu jene, welche zur (Cber⸗
wachung der Einhaltung der dießbezüglichen verfaſſungsmäſſigen
Beſtimmungen nach der II Vf.⸗Beil befugt ſind, denn au
Entſchdg. Nov 1880²) chließt dieſes Recht der
Ueberwachung der Natur der Sache nach auch das ech der Antrag⸗
ſtellung und Beſchwerdeführung an die Staatsbehörden zuu icherung
des Vollzugs jener Beſtimmungen In ich Dieſes Recht bezieht ſich

auf den Vollzug der Verfaſſungsbeſtimmungen über die eli
gibnsverhältniſſe Kindern aus gemiſchten Ehen. Handelt eS ſich
aber die Erziehung von Kindern, deren Eltern derſelben eli⸗
gion angehören, ſo haben die betreffenden kirchlichen Organe, enn
auch nicht auf Grund 8 23, ſo doch auf Grund der §8 38,
39 und 51 der II. Vf.⸗Beil. da ech der Antragſtellung und
Beſchwerdeführung. (Entſcheidg. 2 Febr. 84.)

bllzug. Der einer rechtskräftigen Entſcheidung
kann Euzwungen werden Qu Entſcheidg H. v an
18800 „Nachdem die Staatsgewalt über die religiöſe Erziehung von
Kindern aus gemiſchten Ehen verfaſſungsgeſetzliche Anordnungen
getroffen hat, ſteht ihr unzweifelhaft auch das Schutzrecht für dieſe
Anordnungen und Mn olge deſſen die Befugniß zu, teſe Nord⸗
nungen hrem 0 Umfange nach zu erzwingen. Die Botzüſtans

Sammlg 370. Sammlg. II 149 Sammlg.
Sammlg. 109.



glaubte jedo leſe Befugniß einerſeits auf die Spezialvorſchriftder Allh Vrdg 22 Fun 1872 die ehan der Schul  2  2verſäumniſſe A betr., zurückführen 3u müſſen, während ſie ander—eits als weiteres Zwangsmittel den Art 2 de bay. P. St
Dez 1871 3u nahm D  e Verpflichtung der Gewaltaber hinſichtlich der religibEen Erziehung der Kinder Aus gemiſchtenen iſt aber eine für ſich völlig ſelbſtſtändige, In der II Vf  Beilbegründete.

bedarf CS daher
m die Erfüllung dieſer Verpflichtung 3u erzwingen,

Allh Vrdg. U  be
zunä nicht der aushilfsweiſen Heranziehung derdie Behandlung der Schulverſäumniſſe. Es iſtweiter nicht mehr veranlaßt, nach dem Art 21 des

zu greifen, weil Abſ des Art 46 des Geſ Aug 1878,die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes — betr., den Ver—waltungsbehörden das Recht ewährt, in allen im rwähnten Geſetzebezeichneten Angelegenheiten die rechtskräftigen Entfcheidungen unterden Vorbehalten des Abſ im wangswege mit denſelben Mitteln IIu Vollzug 3u etzen, 5 zum Vollzuge rechtskräftigerUrtheile In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten gegeben ſind, daß
des Abß und der
durch die Anwendung des bezüglichen Verfahrens nach Maßgabehier mn Frage kommende
erreicht werden kann.

Nach dem allegirten Art Abſ des Geſ Aug 1878obliegt die Zwangsvollſtreckung den Diſtrictsverwaltungsbehörden,we ſich hiebei threr eigenen Vollzugsorgane oder der Gerichts  —  2vollzieher bedienen können.
Hinſichtlich der Mittel zur Zwangsvollſtreckung iſt einſchlägigCivilprozeßordg. Fan 1877 Art „Kann eine Handlung durch einen dritten nicht vorgenommen werden, iſt, wenn

ſie ausſchließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, aufAntrag dem Prozeßgerichte Inſtanz 3u erkennen, daß der
Uldner zur Vornahme der Handlung durch Geldſtrafen bis
zum Geſammtbetrage von 1500 M oder durch Haft anzuhaltenſei 1⁰⁴ Haft kann nach 18 des von Tage bis

Wochen verfügt werden Außerdem ommt noch Art 58 des
St un Betracht Verſäumung des Religionsunterrichtes.“)Zum Schluße aſſen wir einen Artikel Aus den, In der bayeriſchen .

Uriſtenwelt M ſehr bhem Anſehen ſtehenden, „Blätternfür adminiſtrative Praxis“) folgen.

Religiöſe Kindererziehung.
Ueber die rage „Welche Wirkung auf die religiöſe Erziehunghat die Communion oder Confirmation, zu welcher ein ſchulpflich
2 Stingl, Pfarrverwaltg. D8. 575 Bd XXXIV 5H 29800.
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ige Kind im Widerſpruche mit dem ſeine Erziehung regelnden
Vertrage der ern oder mit den ſubſidiären Beſtimmungen der
61 Vf.⸗Beil 88 12—23 zugelaſſen wurde?“ enthält die II. Bf.⸗Beil
keine orſchrift; hier eſteh zweifellos eine Lücke Bi ahre
1880 war Ein Kind in der eligion, 3u der CS durch
die Communion oder Confirmation übergetreten war, bi zum voll
endeten 21 Lebensjahre 3u belaſſen, Qu Miniſt.⸗Erl. 12 Jan.
1837 Nr (Döllinger Vrdg.⸗Sammlg. III 430

DieſEL Miniſt Erl ſtand Im Einklange mit der II Vf.⸗Beil.;
denn dem 1Did ieg der Gedanke 3u Grunde, daß Urch die
Communion oder Confirmation der Religionswechſel als vollzogen
zu erachten ——ei, und daß demnach kein weiterer Religionswechſel mehr

13 U werden dürfe. Allerdings iſt richtig, was der
unterm Nov 1880 ausſprach, daß der ſtu der Communion
oder Confirmation auf die religiöſe Erziehung n 8 der II Vf
eil inter anderen Bedingungen als maßgebend erſcheint, allein
die Beſtimmungen, welche im der Verf Beil. getroffen
ſind, hätten nicht getroffen werden können, nicht der
Geſetzgeber von der ihm unbeſtreitharen Vor aus etzun ausge⸗
gangen wäre, daß Urch die Communion oder Confirmation die
Ufnahm un eine beſtimmte Confeſſion vollzogen ſei, und daß einem

Hi einer Confeſſion Befindlichen ein leueLr Religionswechſel nicht
auferlegt werden Urfe Nachdem keine ausdrückliche Beſtimmung
über unſere rage im Geſetze egeben iſt, ſondern eine U.  V  cke eſteht,
ſo muß etztere nach allen Regeln der Interpretation nach den
Anſchauungen und den Vorausſetzungen des Geſetzgebers, die bei
anderen Gelegenheiten ineidenter zu Tage treten, ausfüllen. Und
von dieſem Standpuncte Aus nüſſen Di auch heute noch den Miniſt.⸗
Erl 1 Jan 1837 als richtige Entſcheidung bezeichnen.

Die bisherige beinahe 50jährige Praxis wirft nun eine Ent
cheidung des Nov 1880 ammlg Bd —IIſch 149 über den Haufen, indem ſie ſtatuiert: „die Thatſache

der vollzogenen Communion oder Confirmation eines Kindes und
die hiemit erfolgte Aufnahme desſelben Iu die betreffende Kirchen  2
geſellſchaft iſt für die künftige religiöſe Erziehung dieſes Kindes nich
llein an und für ſich, ondern dann maßgebend, wenn ich
dieſelbe mit den verfaſſungsmäßigen Beſtimmungen über dieſe Er
ziehung im Einklange befindet Gegentheiligen U  E entbehrt dieſe
Thatſache für die religiöſe Erziehung der Rechtswirkſamkeit, und zwar
auch u kirchlicher Beziehung.“

Wir önnen mit dieſer Entſcheidung wenig einverſtanden
ſein, al S bei der betreffenden Verhandlung der II Staatsanwalt,
Herr Krais, war; einmal wegen der Interpretation des 8 1 der
II Vf.⸗Beil., die wir oben egeben aben, dann aber der
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Konſequenzen, die ſich daraus ergeben, und die nach Inſerer Anſichtdenn doch 3u weit gehen
Nach einer Entſcheidung des V 23 Jan

Sammlg Bd 109 nämlich beſchränkt ſich die religiöſeErziehung eines Kindes nicht auf die Antheilnahme an dem Religions⸗unterrichte in der Schule, „ſondern ſie umfaßt auch die practiſcheUebung der Religion und die Bethätigung de Glaubens durch den
Beſuch der verordneten Gottesdienſte ind durch den Gebrauch der
Sacramente nach den Normen der einſchlägigen Religionsgemeinſchaft;denn CS bildet den Inbegriff der religiöſen Erziehung, die Kinder
über jene Rechte und en velche mit der Aufnahme M und
mit der Angehörigkeit ＋ einer beſtimmten Glaubensgemeinſchaftunlöslich verknüpft ſind, 3u belehren und dieſe Rechte und
durch ſie auch werkthätig ausüben 3u laſſen Nach den Vorſchriftender kath Kirche 30 unbeſtreitbar auch die Antheilnahme dem
gemeinſamen öffentlichen Gottesdienſte und der Empfang der Sacra—
nente 3u den Pflichten der Kirchenmitglieder.“

Nach derſelben Entſcheidung des Jan. 1880
„ſteht, nachdem die Staatsgewalt über die eligiöſe ErziehungKindern aus gemiſchten en verfaſſungsgeſetzliche Anordnungengetroffen hat, ihr unzweifelhaft auch da Schutzrecht für dieſe nord
nungen und In olge deſſen die Befugnis zu, dieſe Anordnungenihrem ganzen Umfange nach zu erzwingen.

Nach der Entſcheidung des V Nov 1880
Sammlg. Bd — 149 ind inter „Kindern“ EN der II
Vf.⸗Beil alle Menſchen bis zur Entlaſſung aus der Schule, alſobi Jum Lebensjahre 3u verſtehen.

Demnach kann ein Knabe, der katholi Erzogen werden
ſollte nach der II Vf  Beil., aber mit Jahren ſich proteſtantiſchconfirmieren ließ, noch mit Jahren ur Gendarmerie!) In den
ath Religionsunterricht, MN den ath Gottesdienſt, zur I und
Communion gezwungen werden teſe Conſequenz ergibt ſich mit
logiſcher Nothwendigkeit Aus den Entſcheidungen des V
2 Jan 1880 und V Nov 1880 Wer ann dieſe Conſequenzannehmen? Und wer kann dieſe Conſequenz mit te IV 2 der
Vf.⸗Urk und der I1 Vf.⸗Beil vereinbaren, wonach „jedemEinwohner des Reiches“ und ein Einwohner iſt auch ern Knabe
oder Mädchen mit 13, 14, Jahren vollkommene Gewiſſens⸗

welche immer wiederholt werden kann.
Durch Geldſtrafen bis 3u und durch bis 3u 6 Wochen,

daß in Bayern Kinder von 2—16 Jahren Aum ihres Glaubens willen in da
Da iſt wieder die Möglichkeit gegeben,

Gefängniß geworfen werden, alſo Märtyrer werden nd enn ſel Gefängnißdie Kinder nicht Jum Verlaſſen der kath Religion 3 bewegen g, bas
dann nmerkg 68 Correſpondenten Quartalſchrift)
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reihei geſicher wird? an wirft vielleicht enn: vor Entlaſſung Aus
der Schule kann kein Kind den Schritt des Religionswechſel mit der
iezu nöthigen Ueberlegung und reihei thun, und darum iſt CS
gerechtfertigt, daß dasſelbe bis zur Entlaſſung aus der Schule
gezwungen werde, in der der 46 Vf.⸗Beil. vorgeſchriebenen
Religion bleiben und dieſe Religion Iu üben incluſive des
Empfanges der Sacramente. Darauf antworten wir Urz mit der
Erklärung, E das Corpus Evangelicorum unterm Okt
1747 an den Kaiſer Franz abgab: „die evangeliſche Kirche hat
für den Uebergang von einer Kirche zur anderen kein gewiſſe Alter
beſtimmt, ſondern S kommt lediglich auf deren vorgeſetzten Lehrer,
gute Prüfung des Verſtandes an, welcher bei manchen Kindern früher,bei manchen ſpäter ſich Iu eigen Eg

Will man alſo nich unerträglichen Gewiſſenszwang ausüben,
ſo bleibt nichts anderes übrig, als daß man 3u dem Standpunctedes Miniſt.⸗Erl Jan 1837 zurückkehrt.

öllig unbegreiflich bleibt aber der Satz In der EntſcheidungNov 1880, daß, der Empfang der Communion oder
die Confirmation gegen die Vorſchriften der II Vf.  Beil ſtattfand,dieſe Thatſache der Rechtswirkſamkeit für die religiöſe Erziehungentbehrt, und zwarE auch In kirchlicher Beziehung. Na
unſerer Anſchauung hat der Verwaltungsgerichtshof über die kirGültigkeit oder Ungültigkeit eines Religionswechſels gar nicht 3uentſcheiden. „Ein Ausſpruch der Staatsbehörden, durch welchen eine
vollzogene Religionsänderung für kirchlich ungültig Tklärt würde,mu M ſeinem Vollzuge unausweichlich zul Anwendung von
Zwangsmaßregeln bezüglich des Beſuches der Kirchen und des
enuſſe der kirchlichen Sacramente hinführen, die ebenſowenig vor
dem Richterſtuhle de Rechtes, als vor jenem der Sittlichkeitrechtfertigen wären“, ſagt die königl. Entſ I 1845,Nr 210 (Döllinger Verord.⸗Sammlg. Bd 28,

Eine ramiſſe aber, E 3u unannehmbaren Conſequenzenalſch ſein Daher önnen wir mit der EntſcheidungUhr muß ——
Nov 1880 nicht einverſtanden ſein, und läßtſich ieſelbe practiſch nicht du  ren

Entſcheidg. 15 Juni 1881 beſagt dieß 20 Da ELder de internis 10h judicat Praetor. Anmkg orreſpondenten.)


